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RS OGH 1968/11/13 Om1/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1968

Norm

MSchG §3 Abs1 Z4

PUV Art6 B Abs1 Z3

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen die ö5entliche Ordnung liegt nur dann vor, wenn das fremde Recht mit der ö5entlichen Ordnung

des Staates o5ensichtlich unvereinbar ist. Geschützt ist dabei immer nur die inländische Rechtsordnung als solche,

nicht aber der inländische Staatsbürger mit seinen besonderen vermögensrechtlichen Interessen. Verö5: PBl 1969,121

= ÖBl 1969,78
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